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(3) Abs. 2 ist dann nicht anzuwenden, wenn eine Einrichtung nicht unter den Geltungs-
bereich des gliedkirchlich-diakonischen oder freikirchlichen Arbeitsrechtes fällt, weil 
 

a)  sie der Diakonie Deutschland direkt angeschlossen ist, 
b)  sie gemäß der Satzung des gliedkirchlichen Diakonischen Werkes von einer 
Wahlmöglichkeit Gebrauch gemacht hat oder eine Ausnahmeentscheidung 
vorliegt, 
c)  sie nicht dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz der Gliedkirche oder einer ent-
sprechenden Ordnung des gliedkirchlichen Diakonischen Werkes unterfällt. 

 
Sonderregelung AVR – Fassung Ost –: 
Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den neuen Bundesländern gelten die AVR in dem 
Umfang und mit den Maßgaben, die die Arbeitsrechtliche Kommission beschlossen hat 
(AVR – Fassung Ost –). 
 
§ 1b Ausnahmen vom Geltungsbereich 
 
(1) Die AVR gelten nicht, sofern deren vollständige oder teilweise Anwendung nicht 
ausdrücklich schriftlich vereinbart ist, für: 
 

a) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Leistungsfähigkeit infolge einer 
körperlichen, geistigen, seelischen oder sonstigen Behinderung beeinträchtigt 
ist und deren Rehabilitation oder Resozialisierung durch Beschäftigungs- und 
Arbeitstherapiemaßnahmen angestrebt wird; 
 
b) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht in erster Linie aus Gründen der 
Erwerbstätigkeit beschäftigt werden, sondern vorwiegend zu ihrer Betreuung; 
 
c) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für einen festumgrenzten Zeitraum 
ausschließlich zu ihrer Vor- oder Ausbildung beschäftigt werden, sofern nicht 
Anlage 10 der AVR anzuwenden ist. 

 
(2) Für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf Arbeitsplätzen, für die wegen einer Projekt- 
oder Maßnahmenförderung durch die in der Regel öffentlichen Zuschuss- und Zuwen-
dungsgeber höchstens nach einem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes entsprechende 
Entgelte erstattet werden, gelten die entgeltrelevanten Regelungen der AVR-Emk der 
Höhe nach nur bis zu dem Betrag des im Vergleich herangezogenen Tarifvertrages des 
öffentlichen Dienstes, der gemäß der jeweils geltenden Förderbestimmungen maß-
geblich ist. 
 
§ 1c Geltungsbereich für Ärztinnen und Ärzte 
 
Die Dienstverhältnisse aller Ärztinnen und Ärzte, sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
die an Krankenhäusern, Reha-Kliniken, Sozialpädiatrischen Zentren und sonstigen 
Kliniken einschließlich deren Instituten als Ärztinnen und Ärzte beschäftigt sind, die der 
Diakonie Deutschland angeschlossen sind und die die Anwendung der AVR mit ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dienstvertraglich vereinbart haben (im Folgenden 
Ärztinnen und Ärzte oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) richten sich nach Anlage 8a. 
Zusätzlich fallen in diesen Geltungsbereich auch Ärztinnen und Ärzte, die in anderen 
Einrichtungen überwiegend ärztlich-kurativ tätig sind. Ausgenommen von der Anwen-
dung der AVR und der Anlage 8a sind Chefärztinnen und Chefärzte, wenn deren 



AVR-EmK Austauschseiten 9/10 

Arbeitsbedingungen einzelvertraglich ohne Verweis auf die AVR vereinbart worden sind. 
 
§ 1d Geltungsbereich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Reinigungsdienst/ 
Gebäudereinigung 
 
Für alle Einrichtungen, die der Diakonie Deutschland angeschlossen sind und die die 
Anwendung der AVR-EmK mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dienstvertraglich 
vereinbart haben, gilt Anlage 8b für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die folgende der 
Gebäudereinigung zuzurechnende Tätigkeiten ausüben oder Mitarbeiterinnen/Mitar-
beiter führen, die diese Tätigkeit ausüben: 
 
1. Reinigung, pflegende und schützende Nachbehandlung von Außenbauteilen an 
Bauwerken aller Art, 
 
2. Reinigung, pflegende und schützende Behandlung von Innenbauteilen an Bauwerken 
aller Art, Gebäudeeinrichtungen, haustechnischen Anlagen, technischen Geräten sowie 
von Ausstattungen in Räumen wie z.B. Möbel, Mobiliar und Bodenbeläge aller Art und 
Verglasungen, 
 
3. Reinigung und Pflege von maschinellen Einrichtungen sowie Beseitigung von Produk-
tionsrückständen, 
 
4. Reinigung und Pflege von Verkehrsmitteln wie z.B. Bussen, Bahnen, Flugzeugen und 
Schiffen (mit Ausnahme der Reinigung von Autos in Autowaschanlagen und 
Autohäusern), Verkehrsanlagen und -einrichtungen sowie von Beleuchtungsanlagen, 
 
5. Reinigung von Verkehrs- und Freiflächen einschließlich der Durchführung des 
Winterdienstes, soweit diese Tätigkeiten nicht durch Gesetz, Rechtsverordnung oder 
Satzung der Kommune bzw. dem Stadtstaat übertragen sind, 
 
6. Durchführung von Dekontaminationsmaßnahmen, 
 
7. Durchführung von Desinfektionsmaßnahmen sowie von Arbeiten der Raumhygiene. 
 
Die Tätigkeiten fallen als Ganzes unter diese AVR-EmK und gelten ab dem 01.04.2017. 
 
§ 1e Geltungsbereich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Gastro-
nomie, des Caterings, des Restaurantbetriebs und der Beherbergung  
 
Für alle Einrichtungen, die der Diakonie Deutschland angeschlossen sind und die die 
Anwendung der AVR-EmK mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dienstvertraglich 
vereinbart haben, gilt ab dem 01. Januar 2019 Anlage 8c für alle Mitarbeiterinnen/Mit-
arbeiter, die  
 
1. in Hotels, Freizeit- und Erholungseinrichtungen, Bildungs- und Begegnungsstätten, 
Schulungshäusern/Schulungszentren und Bildungsakademien arbeiten unabhängig von 
der Art ihrer Tätigkeit; 
 
2. überwiegend folgende Tätigkeiten ausüben: Einkauf und Lagerhaltung zur Speisen-
bereitung, Speisenbereitung, Speisen- und Getränkeabgabe, Speisenentsorgung, 
Catering, Restaurantbetrieb. 
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§ 1f Geltungsbereich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindertagesstätten 
  
Für alle Einrichtungen, die der Diakonie Deutschland angeschlossen sind und die die 
Anwendung der AVR-EmK mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dienstvertraglich 
vereinbart haben, gilt ab dem 01.01.2023 Anlage 8d für alle Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, 
die in Kindertagesstätten in der Erziehung oder Betreuung von Kindern tätig sind. 
 
§ 2 Allgemeine Dienstpflichten 
 
(1) Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat seine beruflichen Fähigkeiten und 
Erfahrungen uneingeschränkt in den Dienst der diakonischen Arbeit zu stellen. Sie bzw. 
er soll jederzeit bemüht sein, das fachliche Können zu erweitern. Bei Ausübung ihres 
bzw. seines Dienstes hat sie bzw. er die für ihren bzw. seinen Arbeitsbereich 
bestehenden Gesetze und Verwaltungsbestimmungen sowie die durch Dienstanweisung 
oder Anordnung ihrer bzw. seiner Vorgesetzten gegebenen Weisungen zu beachten. 
 
(2) Die von der einzelnen Einrichtung erlassene Dienstordnung ist für jede Mitarbeiterin 
und jeden Mitarbeiter verbindlich. 
 
§ 3 Besondere Dienstpflichten 
 
(1) Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter hat über dienstliche Angelegenheiten, deren 
Geheimhaltung ihrer Natur nach geboten oder durch allgemeine bzw. besondere 
Weisung der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers angeordnet ist, Verschwiegenheit zu 
bewahren, und zwar auch noch nach Beendigung des Dienstverhältnisses. 
 
(2) Die Übernahme einer bezahlten oder einer den Dienst beeinträchtigenden nicht 
bezahlten Nebenbeschäftigung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die 
Dienstgeberin bzw. den Dienstgeber. Die Versagung der Genehmigung ist schriftlich zu 
begründen. 
 
(3) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen Belohnungen oder Geschenke in Bezug auf 
ihre dienstliche Tätigkeit nur mit Zustimmung der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers 
annehmen. Werden einer Mitarbeiterin bzw. einem Mitarbeiter solche Belohnungen oder 
Geschenke in Bezug auf ihre bzw. seine dienstliche Tätigkeit angeboten, so hat sie bzw. 
er dies der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber unverzüglich und unaufgefordert 
mitzuteilen. 
 
(4) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe, in der sonstigen 
Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung Minderjähriger oder in einer 
Tätigkeit, die in einer vergleichbaren Weise geeignet ist, Kontakt zu Minderjährigen 
aufzunehmen, haben auf Verlangen der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers bei der 
Einstellung und in regelmäßigen Abständen ein erweitertes Führungszeugnis gemäß          
§ 30a des Bundeszentralregistergesetzes vorzulegen. Die hierfür entstehenden Kosten 
trägt die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber. 
 
(5) Pflegliche Behandlung des Eigentums der Einrichtung und Sparsamkeit in seiner 
Verwendung gehören zu den Pflichten der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters. 
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